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10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §66 Abs4;

AVG §68 Abs1;

VStG §49 Abs2;

VStG §51 Abs1;

VStG §51 Abs4;

VwGG §34 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z2 impl;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):88/03/0140

Rechtssatz

Wird ein lediglich gegen das Strafausmaß gerichteter Einspruch gegen eine Strafverfügung von der Beh

fälschlicherweise als Einspruch (auch) hinsichtlich der Schuldfrage gewertet und der Besch mit Straferkenntnis

neuerlich der betre enden Verwaltungsübertretung schuldig erkannt, wobei über ihn eine neue (höhere) Strafe

verhängt wird, so wird der Besch durch den Bescheid der Berufungsbeh, mit dem seiner Berufung gegen das

Straferkenntnis teilweise Folge gegeben und die Strafe herabgesetzt wird, in seinem Recht, dass der Schuldspruch,

welcher von der Berufungsbeh im Instanzenzug getro en wurde, nicht ergeht, ihm Hinblick auf den in der

Strafverfügung enthaltenen rechtskräftig gewordenen Schuldspruch nicht verletzt. (Hinweis E 21.1.1987, 86/03/0158).

Die "verhängte Strafe" iSd § 51 Abs 4 VStG ist jedoch die in der Strafverfügung ausgesprochene Strafe, sodass die

"Herabsetzung" der Strafe durch die Berufungsbeh (nur) auf ein Ausmaß zwischen der in der Strafverfügung und der

im Straferkenntnis festgesetzten Höhe rechtswidrig ist.
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